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Der neue Schweizerische Republikaner. /^ >'
.< ' V.

Samstag, den 10 October i8oi.' Siebentes Quartal. Den r? Vendémiaire» X

Helvetische Tagsatzung.

Achtzehnte Sitzung, 6. Wemmonat.
Vice-Präsident: Usteri.

Die Znschrist verschiedener Bürger von Küßnacht,

Canton Schanz, die wir bereits mitgetheilt haben,

(S. S. 6;?) wirb wegen Unförmlichkeit (als collec-

tive Petition mit mehr als 5 Unterschriften) nicht in
Betracht genommen.

In Fortsetzung der Berathung über die Grundla-
gen der Verfassung, wird folgender Artikel angenomen:

Art. 18. „Die von jedem Canton auf.
g e si el l te n B eh ör den v ert h e i l en und er-
heben nach den Befugnissen ihrer Can<
ton Verfassungen dieStaatsabgaben;
si e b e st i m m e n g l e i ch e r m a sse n die Be-
dür f n i s s e des C a n k 0 n s u n d d i e Mitte!
zu ihrer Befriedigung."

Die Discußion über Zehnden und Grundzinse wird
eröffnet, und zu näherer Erdaurung an die Cvmißion
gewiesen.

Gesetzgebender Rath, s. Sept.
Fortsetzung.

(Fortsetzung deS Gutachtens der Finanzcommißisn über

versteigerte St. Gallische Güter.)

Im Distrikt Rorschach:

1. Ein Wohnhaus, mit Nebengcbäud und einem klei.

neu Karten, das Hundbißische Haus genannt; geschäzt

4727 Fr., erlöst 5440 Fr. Ueber!. Fr.
2. Ein Wohnhaus, Stadel, Farbhaus, zweyMen-

genen, zwey kleinen Gärten und i 1/2 Inchart Iötesen,

die untere Färb genannt, samt des Hafners Haus,
weil das einte nicht wohl ohne das andere verkaust

werben kann. Noch hat der Käufer angetragen, nach

der Versteigerung zu den 6400 Fr. noch 14? zuzusetzen.

Gesch. 6400 Fr., erl. 6,85. Mindert >5 Fr.
;. Ein Wohnhaus und Garten, des Sattlers. Hans

genannt, in der Hueb bey Rorschach, gesch. 11,4 Fr.
erl. 1090. 9. i. Minder!. 4; Fr. 9 btz. M. das
Haus sey an Gezimmern und Fenstern ziemlich daulcS»
und sey kein höherer Verkauf zu erwarten.

4. Ein Lohstamvf und Walke sami einem kleinen

Garten, bey Rorschach gelegen, gesch. 698 Fr., er!.

58-. 8. 2. Minder!. n6 Fr. 1 btz. « rp. M. dies
Gebäud sey gering und unbedeutend, und ertrage fast
keinen Zins, und habe bald Reparation und Radwcce
nöthig.

Im Distrikt Gossau:

5. Ein altes Städeli und I 1/2 Inchart Reben in
der Laudcnhueb, Gemeinde Lömtfchwyl, gesch. 267 Fr.
erl. 4Zâ. ;. 6. Mehrl. »69 Fr. btz. 6 rp.

.Im Distrikt Wyl:
6. Die Mülle zu Brübach, haltet in sich obere und

untere Mülle, Bleuel, Sagen, Stadel, Habecdvrre,

; 1/2 Inchart Wiesen, 9 Juch. Acker und ; Inch.
Waldung, gesch. 7)63 Fr., erl. 7)04. 7-2. Minder!.
6, Fr. 2 btz. 8 rp. à Diese Mülle erfodere eine»

kostbaren Unterhalt, und bey großer Trökne oder anhalten»
der Kälte oft Monate lang still stehen müsse, auch

von den 5 Juch. Acker ein Iuchart für den Staat zu
einer Griengrube vorbehalten worden.

Im Distrikt Flawyl:
7. 2 l/2 Iuchart Wiesen unv 12 Juch. Ackerfeld,

die Kühinegger Schupis genannt, in Ionschwyl gele»

gen, gesch. loo; Fr., erl. 1076. ;. 6. Mehrl. 7, Fr,
; btz. 6 rp. M. diese Güter seyen sehr schlecht und
rauh, auch fast nichts rendirend.

8. l l/4 Iuchart Wiesen und 14 Inch. Ackerfeld,
die Storchencgger Schupis genannt, in Ionschwyl ge»

legen, gesch. 70; Fr., erl. s?8. ». L. Minder!. sFr.
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x by. 2 rp. M, weil glaublich aus diesen rauhen

Gütern nie mehr komm erlöst werden.

y. - Iuchart Wiesen und 9 Iuch. Ackerfeld, dir
Epizli Schupis genannt, in Ienschwyl gelegen, gesch.

xoo Fr., erl. 92z. 6. 4. Mehrl. 12; Fr. 6chtz. 4 rp.
wegen schlechtem und rauhem Boden werde nie»

mals ein Höherer Preis erhältlich seyn.

zo. 2 1/2 Iuchart Wiesen, s z/4 Iuch. Ackerfeld,

die Germen Schupis genannt, in Ionschwyl gelegen,

gesch. 749 Fr., erl. L72. 7. Z. Wehrlos. 12; Fr.

7 by. rp «b. der Kaufpreis stehe mit dem wah-

ren Werth im vollkommenen Verhältniß.

il. ; Iuchart Weyd und - ,/s Iuch. Holz And

Boden, das zum Hof Niederglatt gehörig, geschäzt

ì42o Fr., erlöst Z78. i.'8. ÄAnderl. 4' Fr. 8 by. - rp.

>'p. die Kaufsumme komme mit dir Schätzung in

ziemliches Verhältniß..
Die ganze Schätzung diese? Güterversteigerungen be.

läuft sich auf2-4271 Fr., die Erlösung auf 25187. 9.

Die gänzliche Ueberlvstsng besteht in 9>6 Fr. 9 Btz.

Ihre FmanzcvMmißion schlägt Ihnen B. G. vor,
'»bige Käufe zu genehmigen.

Nach zweyter Verlesung und Berathung des An«

trags eines Mitglieds, daß die Criminalcommißion

cincn Vorschlag zu einem allgemeinen Schuldvergessen-

l?cits-Decret für politische Vergehen vorlegen, oder der

-, Vollz. Rath zu einem solchen Vorschlag eingeladen

werden solle, wird beschlösse«, in diese» Borschlag

nicht einzutreten.

Folgender Antrag eines Mitglieds wird in Berathung

genommen, der Entscheid darüber aber vertaget:

-B. Eestygeber! Ich lade Sie ein, die dcstmdrre

Mchnungdtommißion, die iezthm der Schlag gerührt

hät, nun auch »irä zu beerdigen. — Meine Motion

zu Niedcrsetzüng eines besondern Rechnungscomitte^

ward unterm 11. May lezthm von Ihnen mit allge.

meinem Beyfall auf- und angenommen, und eben in

diesem Geist nachwärts der Commiss'on jene unabhän.

gige Vollmacht und unbeschränkte Instruktion ertheilt.

Duses beweist, daß mein Antrag mit der damaligen

Anficht des geseyg. Raths überelnstimmte; hingegen

lassen die Botschaft der Vollziehung vom -. August

und der Beschluß des gefttzg. Raths vom -4. Aug. bey

mir keinen Zweifel übrig, daß die Ausführung dieses

Antrags auf die gegenwärtige Zeit nicht mehr passe,

und daß wir weit besser thun, wcun wir die zur Lehre

und Ehre der Nation durchaus nothwendige Revision

aller bisherigen Cantonal«, und Nationawcchnungen der

kommenden Regierung und dem künftigen Finauzmini-
ster überlassen. —-- In dieser Ueberzeugung trage ich
auf die Wiàaufhebung sothaner Rechnuugscoimnißion
an. Sollte aber der gesetzg. Rath diesem Antrag nicht
beypstlchten, so bitte ich aus den nämlichen
Gründen zum drittenmal ,um ancine Entlassung aus
dieser Eommißion : 1) weil ich im Rechnungsfach nicht
bewandert bin; 2) weil die Möglichkeit der persönii.
chen Verantwortung den gewesenen Direktor wie den
Minister von der Untersuchung der Verwaltung w ä h-
rend seiner Amtszeit absolute ausschlössen soll.

(Bay.)
Folgendes von der Pölizey.Commißion erstattetes

Gutachten wird berathen und die Weisungen und An.
zeigen desselben gutgeheissen:

B. Gesetzgeber! In Folge des Auftrags vom -2.
Aug. -8oi hak die Polizeycommißion die Ehre, Ihnen
die Verzeichnisse der ihr zur Uutcrsuchuug Übermächten
Geschäfte, über die sie noch keinen endlichen Bericht
abgestattet ' vorzulegen.

1) Petition mehrerer Bürger von Hofstetten, welche
die Einverleibung in einen andern Munizlpalitälcnbezirk
begehren. — Wurde unterm 2z. Sept. -zoo beschloss

sen zu Erhaltung nöthiger Erläuterungen «n die Voll,
zieknng zu weisen.

2) Auftrag vom zi. Oct. -8oo, ein Gesetz über
die Peeßfreyheit zu entwerfen.

z) Petition der Gemeinde Schätz Cant. Luzern, die

um allgemeine Baupvlizcygesetze bittet, vom

— Die Commission legte den.... einen Gesetzvsr»

schlag vor, der aber verworfen und der Gegenstand
wieder an sie zurükgesandt wurde.

4) Bittschrift mehrerer Bürger von Könitz, die um
Polizeyverfügungen gegen das Betteln bitten.

5) Petition der Verwaltnngskammer von Basel,
die um Abänderung eines Artikels des Wirthschafts»
Reglements, die Verwirlhung des eignen Weingcwä'ch.
ses. betreffend, bittet.

6) Petition der Gemeindskammer von Schafhausen

wegen der Rheiuschissahrt.

7) Petition der Zimmermeister des Cant. Argau,
die sich über die Handwerksstümpler beschweren und

tun Verfügungen dagegen bitten.

8) Petition der Gemeinde Seengen und anderer

Gemeinden im Canton Argau, wegen Verwirlhung-
des eignen Weingewächses.

9) Antrag von B. Pfysser/ wegen Errichtung von

Marechaussexanstaltm, vom.-8. April -Lc>-. — Der-
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Vollziehung wurde auf Anrathcn ter Commißion ein

Bricht über den hegenwärligcn Zustand dieser Anstal-

ten abgefedert, der aber bis dato ausgeblieben.

ic>) Petition der Verwaltungskammer von Baden,

um Bestimmung des bürgerlichen Zustandes der Juden

von Endigen und Langnau.— Der Vollziehung wurde

Bericht abgefedert, der aber noch nicht eingelangt ist.

ri) Auftrag vom über die Polizei)

des Mezgerhandwerks, einen Gesetzvorfchlag zu enlwcr-

fen, mit mehrern Bittschriften.
,2) Petition der Regie von Villeneuve, wegen der

.Schiffahrt auf dem Genfersce, nebst dem Bericht der

.Vollziehung.
»;) Botschaft der Vollziehung vom 20. May igor,

welche auf Bestimmung von Zwangsmitteln gegen

rcniiirende Munizipaütäten anträgt. — Die Com-

mißiou erstattete un erm .1. Inn. einen Rapport, der

aber verworfen und die Sache wieder an sie zurükge-

,saudt wurde.
14) Auftrag vom wegen der noch

bestehenden Handelsverbote einzelner Cantone. ^
Darüber cxistirt dllbcreits eine Vorschrift in dem Gesetz

vom iz. December 1799-
15) Petition der Schmieden von Lnzern, wegen

Wiederherstellung ihrer Ehchaften.

16) Petition von Leonzi Wohler, wegen Abkaufung
eines Wuchecstiers. — Der Bericht der Vollziehung
wird erwartet.

17) Botschaft wegen Zunftgütern überhaupt. Peti-
tiouen einiger Zünfte. Zunftgüler von St. Gallen.

>8) Petition von Psterlingen wegen Kormvagen.
19) Mühkbau, Müllcrgewerbe, samt Vorschlägen

über den Wasserbau.
20) Botschaften über den Nachdruk.

21) Petitionen der Gemeinde Zosingen wegen Pfiste-

rey und Bierbrauercy, und wegen Handwerksfachen

überhaupt.
22) Organisation des medicinifchen Polizeywefens

von Doctor Rahn. — Dieselbe wurde mehrern Aerzten

mitgetheilt, die darüber der Commißion ihre Bemer.

langen einreichten.

Wo keine western Bemerkungen beygefügt sind, wer.
den die fernern Berichte der Commißion erwartet.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in

Berathung genommen und die Anträge desselben gut-

geheißen :

V. Gesetzgeber! Ihrem Auftrage vom 12. August

zZor.-zufolge soll Ihre Fi.ianzcommißivn gleich den

übrigen Cvmntifsoim, einerseits ihre noch rükstänbigen
Rapporte möglichst beschleunigen, anderseits d«m>"
Ihnen ein Verzeichniß derjenigen Geschäfte eingeben,
welche «n ihrer Untersuchung gelegen haben, und die '

sezt keiner weitern Verfügung bedürfen.

In Antwort nun hat die Finanzcommißion die Ehr« '

Ihnen anzuzeigen, daß 'bey ihr keine Geschäfte im Ruk.
stände sich befinden, über weiche lez) noch zu arbeiten'
wäre und welche gesetzliche Verfügungen erfoderiem -

Was die laufenden, ihr erst zur Untersuchung über«

wiesen?» Geschäfte berrfft, so wird sie sich ferner ange,
legen seyn lassen, ihre darüber abzufassenden Rapporte»
Mil möglichster Beförderung zu erstatten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schrifetn.
Salomon Geßners Briefwechsel niitk

seinem Sohne. Während dem Aus.'
enl h wlte d es lezt grn in Dr es den und '

Rom. In den Iah,ren 1784—85 und'
1-7 8 h— 8 8. 8. B er y .und Zürich, bey'
Geßner 180«. S. zzg. Mit einem Tz«'
telk» pf. (Geßn er's S om mer w 0 h nun.gr
im Sihlwald.)

Als Künstler, aber eben so sehr als Mensch mzb^

als Vater, zeigt sich Sal. Geßner groß und oorlreflich '

in diesen Briefen, die, wer Gefühl für dgs Gute und-'
Schöne hat, nicht unbefriedigt aus der Hand legxn^
wird. Sie sind ein überaus schätzbarer Nachlass des ge, -

liebten Manes, und für seine Charakteristik ein jähr wich, '
tiger Beytrag. Ein paar ausgehobene Stellen mögen hin.-
reichen, uin auf die Lehren ächter Lebensweisheit, bge»'

man in dem Buche findet, aufmerksam zu machen.

In einem der erstern dieser (nur durch des Vaters ^

Tod unterbrochenen) Briefen (S. 20) warnt er tea '

Sohn vor zu schnell entscheidenden Urtheilen: „Ich'
habe mich immer sehr gut dabey befunden, in jedem '

Werk das Gute und Schöne aufzusuchen und zu ge---
niessen; und ist das Fehlerhafte nicht zu auffallend,'
so lasse ich dem Werke fein Lob. Ich habe die Menge

'

Leute gesehen die sich groß dünken, daS weniger Gute '

und Fchlerchen beym ersten Blicke hervor zu suchen.

Es foderl gewiß weniger Kenntniß und Geschinak,'Fehler

zu finden, als das wahre Schöne. Zudem daß ich '

bey meiner Art zu handeln ungemein viel mehr Ver.
gnügen gcniesse, als der'andere bey der feinen. Damit t

.aber aber will-ich nicht sagen,-daß s bey deiomStü.''


	Gesetzgebender Rath

